
Existenz-Rechtsschutz  Vergleich D.A.S. – ARAG

Höhe der Forderung

Vorvertraglichkeit der Forderung

Nachhaftung

Selbstbeteiligung

Wartezeit

Inkasso-Unternehmen

Anzahl der Forderungen

D.A.S. (10.2009)

mindestens 100 EUR, Höchstgrenze
je Forderung 100 000 EUR

max. sechs Monate vor Vertrags -
abschluss

max. drei Monate nach Vertragsende

keine

keine

D.A.S. Prozessfinanzierung AG

beliebig viele Forderungen

ARAG (12.2008)

mindestens 100 EUR,  höchstens 
50 000 EUR

max. zwölf Monate vor Vertragsab-
schluss

keine

keine

Transcom

beliebig viele Forderungen

außergerichtliche Beitreibung

gerichtliches Mahnverfahren

Zwangsvollstreckung

Adressermittlungskosten

Bonitätsprüfung

Leistung bei Strittigwerden der Forderung

Versicherungsfall

Soloprodukt

Kündigung

Leistungen des Produkts

außergerichtliche Beitreibung 
(telefonisches und schriftliches 
Mahnwesen)  

Gerichtskosten für gerichtliches 
Mahnverfahren werden übernommen

Kosten für bis zu drei Zwangsvoll-
streckungsmaßnahmen werden über-
nommen

Übernahme von Adressermittlungs-
kosten (bis zu drei Anfragen beim Ein-
wohnermeldeamt, Gewerbeamt oder
Handelsregister)     

Bonitätsprüfung bei Aufträgen ab 
3 000 EUR

schriftliche Prüfung der Erfolgsaus-
sichten („Gutachten”)

Inkassokosten (Kosten des Inkasso-
unternehmens sowie Kosten des ge-
richtlichen Mahnverfahrens und ggf.
Kosten für drei Zwangsvollstreckun-
gen) werden übernommen

ja

nach zwei Versicherungsfällen inner-
halb eines Jahres können VN und VR
kündigen     

⬅
⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬆

⬆

⬆

⬆

⬆

⬆

⬆
⬆

außergerichtliche Beitreibung

Gerichtskosten für gerichtliches Mahn-
verfahren werden übernommen

Kosten für drei Zwangsvollstreckungs-
maßmahmen werden übernommen
(soweit sie nicht später als fünf Jahre
nach Rechtskraft des Vollstreckungsti-
tels eingeleitet werden)

Übernahme von Adressermittlungs-
kosten (1 EMA) 

Bonitätsprüfung nicht enthalten, kann
zu „günstigen” Sonderkonditionen er-
worben werden    

keine

Übernahme der Inkassokosten, so-
lange die Forderung nicht strittig wird
(auch die Kosten, die entstanden sind,
bevor Forderungen strittig geworden
sind, werden übernommen)

entweder solo oder integriert (Integra-
tion möglich beim Individual-Rechts-
schutz für Selbstständige oder beim
Rechtsschutz für Gewerbeimmobilien)

nach zwei Versicherungsfällen inner-
halb eines Jahres können VN und VR
kündigen 

⬆



Dienstleistungen

Service

Umfang der Dienstleistung

Kosten für den Schuldner

kostenlos: Top-Service: Kontakt auf
jedem Weg möglich; Telefonische
Hilfe/Auskunft Mo-Fr. 08.00-18.00 Uhr

kostenlos: Forderungsmanager führen
eine detaillierte rechtliche Recherche/
Überprüfung jeder einzelnen Forderung
auf die erfolgskritischen Faktoren durch:
• richtiger Schuldner! (GmbH oder        

GmbH & Co KG)
• Verzug rechtlich begründbar gegeben
• Forderung schlüssig 
Die Forderungsmanager klären Unrich-
tigkeiten und Zweifelsfälle direkt mit
dem VN

kostenlos: außergerichtliche Forde-
rungsbeitreibung unabhängig von der
Bonität des Schuldners

kostenlose Bonitätsprüfung über welt-
weit führende Wirtschaftsauskunftei

schriftliche IKU-Mahnung
zusätzlich: kostenloses Telefoninkasso
zusätzlich: kostenlose, schriftliche
Rechtsanwaltsmahnung

kostenlos: bei Einwänden des Schuld-
ners schriftliche Einschätzung der Er-
folgsaussichten durch Fachjuristen

kostenloser Zusatzservice: Empfehlung
spezialisierter Anwälte vor Ort, falls
Klageverfahren notwendig wird

kundenerhaltendes Inkasso aufgrund
niedriger Gebühren

Automaten-Online-Inkasso ohne per-
sönlichen Service
• VN muss alle Angaben zu seiner      

Forderung selbst eingeben 
• Eingabe umständlich und zeitauf-     

wendig
• VN muss dabei rechtliche Vorfragen

ohne Hilfestellung selbst beantwor- 
ten (z. B. wer ist der „richtige"          
Schuldner; liegt Verzug vor)

Kommunikation nur per E-Mail, keine
telefonische Auskunft oder Unterstüt-
zung

VN gibt alle Angaben in ein automati-
siertes Verfahren ohne Gegenprüfung
durch das Inkassounternehmen ein.
Damit läuft die Beitreibung auch bei
unrichtiger Eingabe „automatisiert”
bis ins gerichtliche Verfahren. Das ist
fehleranfällig und gefährdet u. U. die
Erfolgsaussichten eines gerichtlichen
Verfahrens

Inkassodienstleister wird nur tätig,
wenn eine vorweg durchgeführte Bo-
nitätsauskunft des Schuldners positiv
ausfällt.
Bei negativer Bonität keine weiteren
Aktivitäten (keine Mahnung oder son-
stige Tätigkeit).

VN muss Bonitätsprüfung selbst be-
zahlen

zwei schriftliche Inkasso-Mahnungen

keine Unterstützung bei Streitigwer-
den der Forderung während der Bei-
treibung

Gebühren bis zu doppelt so hoch wie
bei der D.A.S. Prozessfinanzierung AG
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